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Drucksachen-Nr. 26-31/M/0026 
 
Fachbereich Innere Verwaltung 
 
 

Friedberg, den 09.04.2026 
 

 
Beratungsfolge Beratungsaktion 
Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung 

 
 
Titel: 

Wahl eines Vertreters und persönlichen Stellvertreters für die Verbandsversammlung des "Wasserver­
bandes Nidda" 
 
 

 
Sach- und Rechtslage: 

Der Wasserverband Nidda ist ein Wasser- und Bodenverband nach § 5a des Hess. Ausführungsgesetzes zum 
Wasserverbandsgesetz (HWVG).  
Gemäß § 8 der bestehenden Satzung des Wasserbandes i. V. mit § 15 Abs. 2 Satz 2, 4 und 5 des Kommunalen 
Gesetzes über Gemeinschaftsarbeit (KGG) ist für die Vertretungskörperschaft ein Vertreter sowie ein persön-
licher Vertreter für die Dauer der Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung (Legislaturperiode) zu wählen. 
 
Die Wahl erfolgt auf der Grundlage des § 55 Abs. 5 HGO. 
Da nur ein Vertreter zu wählen ist, erfolgt die Wahl nach dem Mehrheitswahlverfahren. 
Die Wahl (Abstimmung) kann daher auch offen erfolgen. 
 
Scheidet der gewählte Vertreter aus, bietet sich aufgrund des erworbenen Wissens an, den persönlichen Stell-
vertreter (der die Geschäfte unmittelbar nach dem Ausscheiden des Vertreters wahrnehmen kann) zum Ver-
treter zu wählen und im Nachgang sodann einen neuen persönlichen Stellvertreter zu wählen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
Finanzielle Auswirkungen: ☐ JA ☒ NEIN 
Haushaltsjahr  ☐ Ergebnishaushalt ☐ Finanzhaushalt 
Produkt  Kostenstelle  
Investitionsnummer  Sachkonto  
Einnahme oder 
Ertrag € Ausgabe oder 

Aufwendung € 

Die Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung ☐ JA ☐ NEIN 
Überplanmäßige und außerplanmäßige Friedberg (Hessen), den 
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Aufwendungen und Auszahlungen (§100 HGO) 
Deckungsvorschlag 
Haushaltsjahr  
Kostenstelle  
Sachkonto  
Produkt  

 

Investitionsnummer  (Unterschrift FB Finanzen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kjetil Dahlhaus   Heiko Bullmann 
Bürgermeister   Fachbereichsleitung 

 


